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Gremium Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 29.01.2013 
 
 
 

Betreuungsangebot in Kindertagesstätten und der Tagespflege im Kita-Jahr 2013/14 
 
 
 
Ab dem 1.08.2013 gilt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Einrichtung oder in 
der Tagespflege auch für Kinder unter drei Jahren. Der Rechtsanspruch ist in § 24 SGB VIII wie folgt 
geregelt: 
 
 
Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
 
0 – 1 Jahr: 
Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder in Kinderta-
gespflege zu fördern, wenn: 
 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

 

2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend 
sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbil-
dung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 
 
1 – 2 Jahre: 
Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres An-
spruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. 
 
3 – 6 Jahre: 
Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in 
einer Tageseinrichtung. 
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Nach der gesetzlichen Grundlage des Kinderförderungsgesetzes sind die Kommunen ab dem 
01.08.2013 verpflichtet, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch für unter 3 Jährige in 
Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtungen sicherzustellen. Ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr ist ein Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung vorzuhalten. 
 
Für das Land NRW wurde als Zielmarke eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Drei-
jährige ein Anteil von 32% der U 3-Kinder festgelegt. Alle Experten sind zwischenzeitlich einig, dass 
in den Großstädten und Städten in Ballungsräumen der Bedarf deutlich höher ist und zudem das 
Angebot an Betreuungsplätzen die Nachfrage noch weiter steigern wird.  
 
Nach Auswertung der Betreuungsnachfrage des städt. Elternbesuchsdienstes liegt der Anteil der El-
tern, die einen Betreuungsplatz für ihr unter dreijähriges Kind wünschen, in Meerbusch bei 42%. 
 
Zum 1.08.2013 bzw. im Verlauf des Kindergartenjahres 2013/2014/Anfang des Kindergartenjahres 
2014/2015 steht  in Meerbusch folgendes Platzangebot in Einrichtungen und in der Tagespflege zur 
Verfügung: 
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  Einrichtungen 
Anzahl 
Plätze 
U 3 

Anzahl 
Plätze  

Ü3  
Anmerkungen 

Büderich 
Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius KG "Marienheim (F) 12 73 Fertigstellung 1.8.2013 

    KG "Karl-Borromäus" (F) 16 59 fertig 

  Ev. Kirchengemeinde KG "Purzelbaum" 

    KG "Abenteuerland" 
28 42 fertig 

  Montessori-Kinderhaus e.V. Montessori Kinderhaus 6 37 fertig 

  
Stadt Meerbusch 

KG "Am Sonnengarten" 
(F) 

12 98 
Fertigstellung Kita-Jahr 

2013/2014 – 2014/2015 

    KG "Lummerland" 12 73 fertig 

    KG "Fronhof" (integr.) (F) 16 52 fertig 

    KG "Flehkamp" 22 73 Eröffnung 15.11.2013 

  Gesamt Büderich   124 507   

Osterath 
Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus Fröbelstraße (F) 24 56 Fertigstellung 1.8.2013 

  Ev. Kirchengemeinde Insterburger Straße 28 42 fertig 

    Integrative Tagesstätte 0 76   

  Stadt Meerbusch KG "Knirpsmühle" 6 59 fertig 

    KG "Rasselbande" 18 87 fertig 

  Gesamt Osterath   76 320   

Bösinghoven Kindergarten 71e.V. Bösinghovener Straße 10 23 

  Stadt Meerbusch KG " Am Nussbaum" 6 37 

Fertigstellung Kita-Jahr 
2013/2014 

  Gesamt   16 60   

Strümp Kath. Kirchengem. St. Franziskus Paul-Jülke-Straße 12 28 fertig 

  Kindergarten 71 e.V. An der Strempe (F) 16 37 fertig 

  Stadt Meerbusch KG "Kunterbunt" 0 68 Ausbau nicht mögl 

  
  Umbau Raphaelschule 22 73 

Fertigstellung Kita-Jahr 
2013/2014 

  Gesamt   50 206   

Lank Kath. Kirchengem. St. Stephanus Hauptstraße 12 51 fertig 

  Ev. Kirchengemeinde Schulstraße (F) 18 42 fertig 

  Stadt Meerbusch KG "Tabaluga" 22 51 fertig 

    
KG "Unter'm Regenbo-
gen" 

28 65 fertig 

  
Neubau Pfarrstraße 10   22 68 

Fertigstellung Kita-Jahr 
2013/2014 

          

 Nierst Stadt Meerbusch KG "Mullewapp" 0 45 Ausbau nicht mögl 

  Gesamt Lank / Nierst   102 322   

            

Tagespflege     200*     

           

Gesamt 568 1.415   
* Die ausgewiesene Anzahl von Plätzen berücksichtigt zwei Großtagespflegen in Büderich, eine Großtagespflege in Bösing-
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hoven sowie 2 Großtagespflegen in Strümp, die im Gebäude der Raphaelschule eingerichtet werden sollen. 

Das in der Auflistung ausgewiesene Platzangebot in den Kindertagesstätten berücksichtigt 91 Grup-
pen, davon 54 U 3-Gruppen.  
 
Basierend auf einer Abfrage vom 5.01.2013 der Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren aus dem Ein-
wohnerbestand wird mit dem Ausbau eine Versorgungsquote von 96% im Ü 3-Bereich und von 
43% im U 3-Bereich in öffentlich geförderten Kindertagesstätten und der Tagespflege erreicht. Im 
Bedarfsfall kann durch eine temporäre Mehrbelegung der Gruppen um 2 Kinder/Gruppe das Platz-
angebot erhöht werden, wenn gleichzeitig die personellen Ressourcen bereitgestellt werden. 
 
Nach Vorausberechnungen der IT NRW – Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Ge-
meinden Nordrhein-Westfalens 2011 - 2030 – vom  29.11.2012  wird die Anzahl der Kinder unter 3 
Jahren in Meerbusch von aktuell 1.365 Kindern (inkl. japanischer Kinder) bis 2020 auf 1.296, bis 
2030 auf 1.235 Kinder absinken; die Anzahl der Kinder über 3 Jahren von aktuell 1.528 Kindern 
(inkl. Japanern) bis 2020 auf 1.455, bis 2030 auf 1.445 Kinder absinken. 
 
Vor dem Hintergrund rückläufiger Kinderzahlen besteht mittel- und langfristig insofern die Möglich-
keit, zusätzliche U 3-Plätze im Kita-Bereich durch Umwandlung von Ü 3-Gruppen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 
 

 
In Vertretung 
 
 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
Erste Beigeordnete 
 

 


